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I.

Eines der zentralen Begriffspaare, um die sich das umfangreiche Œuvre von Eberhard
Schockenhoff immer wieder drehte, ist jenes von „Lüge“ und „Wahrheit“.1 Damit befasste
sich unter anderem sein über 500 Seiten langes Buch „Zur Lüge verdammt?“, das 2005 als
erweiterte Neuauflage in der Form einer Sonderausgabe erschien und als vorbildliches
Plädoyer für die Bedeutung der Interdisziplinarität angesehen werden kann. Denn Scho-
ckenhoff hat die Wahrheitsproblematik weit über seinen eigenen (moral)theologischen
Ausgangspunkt hinaus analysiert, indem er ideengeschichtliche, humanwissenschaftliche,
wissenschaftsethische, rechtliche, mediale, künstlerische sowie medizinische Aspekte
beleuchtet und somit eine lebhafte Diskussion angestoßen hat, die mehrere Konferenzen
inspirieren könnte.

Im dritten, letzten Teil des rechtlichen Abschnittes befasst sich Schockenhoff mit sieben
– von ihm so genannten – „Besonderheiten derWahrheitsfindung im Strafprozess“.2Dabei
handelt es sich um allgemeine Prinzipien und Maximen, die das Grundanliegen des
Strafverfahrens regeln, nämlich die Suchenach dermateriellenWahrheit alsVoraussetzung
für ein gerechtes Urteil.3 Zu diesen sog. Besonderheiten der Wahrheitsfindung zählt
Schockenhoff zu Recht (1) das Legalitätsprinzip und den Ermittlungsgrundsatz, (2) die
gesetzlichen Beweisverbote, (3) den Öffentlichkeitsgrundsatz, (4) den Grundsatz „im
Zweifel für den Angeklagten“, (5) das Prinzip „nemo tenetur se ipsum accusare“, (6) die
Zeugenrechte sowie (7) die Zeugnisverweigerung. In einer neuen Auflage des Buchs wäre
diese Auflistung um eine zusätzliche Besonderheit zu ergänzen – jene der auf Konsens
beruhenden, erst am 29.7.2009 gesetzlich eingeführten und am 4.8.2009 in Kraft getre-
tenen (BGBl. I S. 2353) Verständigung.4 Der vorliegende Beitrag möchte gerade diese
hypothetische achte Besonderheit im Sinne des Buchs „Zur Lüge verdammt?“ erläutern in
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